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«weitgehend unterentwickelt», wie ein Wissenschafter in 
einem Fachartikel schreibt. Sicher ist, dass Religiosität und 
Nationalstolz die Steuermoral beeinflussen, der Grad der 
politischen Mitsprache und das Vertrauen in den Staat. In 
einer Studie aus dem Jahr 2002 wiesen Bruno S. Frey von der 
Universität Zürich und Lars P. Feld von der Universität Hei-
delberg auch nach, dass die Steuermoral umso besser ist, je 
respektvoller die Verwaltung den Steuerzahler behandelt. 
In Kantonen, in denen zum Beispiel ein Fehler in der Steu-
ererklärung nicht sofort als Betrugsversuch angesehen wird, 
kommt es vergleichsweise zu wenig Steuerhinterziehung. 
Oft sind das Kantone mit direkter Demokratie in Finanzfra-
gen, was wiederum zu einer Reduktion der Steuerhinterzie-
hung um bis zu 30 Prozent führt. Um diese Wirkung mit 
Steuerprüfungen zu erzeugen, müsste ihre Häufigkeit ver-
dreifacht werden.

Konkret haben Männer die schlechtere Steuermoral als 
Frauen, Junge als Alte, Ledige als Verheiratete, Selbständig-
erwerbende als Angestellte. Auch die Schweiz als Nation 
hat eine schlechte Steuermoral – trotz direkter Demokratie. 
In verschiedenen internationalen Ranglisten liegt sie im 
hintersten Viertel.    Um die Steuermoral zu erheben, stellt 
man den Bürgern Fragen wie: Finden sie es falsch, wenn 
ein Steuerzahler nicht sein gesamtes Einkommen angibt, 
um weniger Steuern zu zahlen? Sie wird also nicht aufgrund 
von wirklich hinterzogenen Steuern bestimmt. Gebhard 
Kirchgässner von der Universität St. Gallen vermutet, dass 
die schlechte Steuermoral mit der weltweit einzigartigen 

Unterscheidung zwischen Steuerhinterziehung und Steu-
erbetrug in der Schweiz zu tun hat. Wer sein Steuerformu-
lar falsch ausfüllt oder etwas «vergisst» einzutragen, begeht 
kein straffähiges Delikt – selbst wenn er es mit Absicht tut. 
Erst durch eine Urkundenfälschung wird die Steuerhinter-
ziehung zum illegalen Steuerbetrug. Auf dieser Unterschei-
dung beruht auch das schweizerische Bankgeheimnis: Die 
Schweiz leistet bei Steuerhinterziehung keine Rechtshilfe, 
sondern erst bei Steuerbetrug. «Damit wird die Steuerhin-
terziehung faktisch als Kavaliersdelikt behandelt», schreibt 
Kirchgässner, man könne die Beihilfe zur Steuerhinterzie-
hung von Ausländern nicht herunterspielen und gleichzei-
tig erwarten, dass Schweizer die von ihnen ausgeübte Steu-
erhinterziehung als ernsthaftes Delikt betrachteten.

Kirchgässners These bleibt eine Vermutung, die wie andere 
über die Steuermoral schwer zu belegen ist. Offen bleibt 
auch, ob sich die schlechte Steuermoral tatsächlich in Steu-
erhinterziehung niederschlägt, oder wie stark andere Fak-
toren, wie das Vertrauen in den Staat, ihr entgegenwirken. 

Wenn viele Erkenntnisse über die Steuerhinterziehung 
auch noch wacklig sind, eine Gewissheit haben sie erbracht: 
Der Steuerzahler ist ein edler, ruchloser, unlogischer, gross-
mütiger und geldgieriger Trotzkopf, der ruhig etwas häufi-
ger in die Kirche gehen dürfte. Kirchenbesuche gehen in 
der Schweiz mit einer hohen Steuermoral einher.
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Die Steuermoral in der Schweiz ist im internationalen  Vergleich schlecht, variiert allerdings stark zwischen den 
Kantonen (1999). Hohe Steuern beeinfl ussen sie negativ,  ausgebaute Volksrechte  positiv. Die Steuermoral wird 
jedoch nicht aufgrund tatsächlich hinterzogener Steuern erhoben, sondern in Umfragen.


